
   

ABSCHNITT 1. Bezeichnung des Stoffes bzw. des Gemischs und des Unternehmens
1.1 Produktidentifikator 
Artikelnummer
Handelsname: 

 

REACH Registriernummer
Eine Registrierungsnu
der Regis
Registrierung für einen späteren Zeitpunkt vorgesehen ist.

 

1.2 Relevante ide
abgeraten wird 
identifizierte Verwendungen
Verwendung des Stoffes / des Gemisches

 

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsd
GATT-KOLLER G.m.b.H. 
Swarovskistr. 74
A-6067 Absam
Tel.: 0043

 

1.4 Notrufnummern 
Vergiftungsinformationszentrale, Tel.: + 43 1 406 4343

  

ABSCHNITT 

 

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs 
Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Schwere Augenschädigung, Kategorie 1, H318 
Akute Toxizität, Kategorie 4, Oral, H302

 

Den Volltext der in diesem Abschnitt aufgeführten Gefahrenhinweise finden Sie u
2.2 Kennzeichnungselemente
Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

 

Gefahrenpiktogramme

  

Signalwort

 

Gefahrenhinweise
H302 Gesundheitsschädli
H318 Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweise

GHS05 

 

ABSCHNITT 1. Bezeichnung des Stoffes bzw. des Gemischs und des Unternehmens
1.1 Produktidentifikator 
Artikelnummer: 30212
Handelsname: 

 

Salicylsäure

REACH Registriernummer
Eine Registrierungsnu

strierung ausgenommen sind, die jährliche Tonnage keine Registrierung erfordert oder die 
Registrierung für einen späteren Zeitpunkt vorgesehen ist.

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen 
abgeraten wird 

 

identifizierte Verwendungen
Verwendung des Stoffes / des Gemisches

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsd
KOLLER G.m.b.H. 

Swarovskistr. 74

 

6067 Absam

 

Tel.: 0043-5223/44216

1.4 Notrufnummern 
Vergiftungsinformationszentrale, Tel.: + 43 1 406 4343

ABSCHNITT 2. Mögliche Gefahre

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs 
Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Schwere Augenschädigung, Kategorie 1, H318 
Akute Toxizität, Kategorie 4, Oral, H302

Den Volltext der in diesem Abschnitt aufgeführten Gefahrenhinweise finden Sie u
Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Gefahrenpiktogramme

  

Signalwort

  

Gefahrenhinweise

 

H302 Gesundheitsschädli
H318 Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweise

GHS07 

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

 

ABSCHNITT 1. Bezeichnung des Stoffes bzw. des Gemischs und des Unternehmens
1.1 Produktidentifikator 

 

30212

    

Salicylsäure

  

REACH Registriernummer:  
Eine Registrierungsnummer für diesen Stoff ist nicht vorhanden, da der Stoff oder seine Verwendung von 

rierung ausgenommen sind, die jährliche Tonnage keine Registrierung erfordert oder die 
Registrierung für einen späteren Zeitpunkt vorgesehen ist.

ntifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen 

identifizierte Verwendungen: 

 

Verwendung des Stoffes / des Gemisches

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsd
KOLLER G.m.b.H. 

 

5223/44216-0   Fax: 0043

1.4 Notrufnummern 

 

Vergiftungsinformationszentrale, Tel.: + 43 1 406 4343

2. Mögliche Gefahre

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs 
Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Schwere Augenschädigung, Kategorie 1, H318 
Akute Toxizität, Kategorie 4, Oral, H302

Den Volltext der in diesem Abschnitt aufgeführten Gefahrenhinweise finden Sie u
Kennzeichnungselemente

  

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Gefahrenpiktogramme

   

     

       

  

GEFAHR

 

H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
H318 Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweise

 
Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

 

ABSCHNITT 1. Bezeichnung des Stoffes bzw. des Gemischs und des Unternehmens

   

mmer für diesen Stoff ist nicht vorhanden, da der Stoff oder seine Verwendung von 
rierung ausgenommen sind, die jährliche Tonnage keine Registrierung erfordert oder die 

Registrierung für einen späteren Zeitpunkt vorgesehen ist.

ntifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen 

  

Verwendung des Stoffes / des Gemisches: chemische 

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsd

Fax: 0043-5223/43216    

Vergiftungsinformationszentrale, Tel.: + 43 1 406 4343

2. Mögliche Gefahren 

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs 

 

Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Schwere Augenschädigung, Kategorie 1, H318 
Akute Toxizität, Kategorie 4, Oral, H302

 

Den Volltext der in diesem Abschnitt aufgeführten Gefahrenhinweise finden Sie u

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

   

ch bei Verschlucken.
H318 Verursacht schwere Augenschäden.

    
Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

   

ABSCHNITT 1. Bezeichnung des Stoffes bzw. des Gemischs und des Unternehmens

mmer für diesen Stoff ist nicht vorhanden, da der Stoff oder seine Verwendung von 
rierung ausgenommen sind, die jährliche Tonnage keine Registrierung erfordert oder die 

Registrierung für einen späteren Zeitpunkt vorgesehen ist.

 

ntifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen 

chemische Analytik

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsd

5223/43216    

 

Vergiftungsinformationszentrale, Tel.: + 43 1 406 4343

 

Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

 

Schwere Augenschädigung, Kategorie 1, H318 

 

Den Volltext der in diesem Abschnitt aufgeführten Gefahrenhinweise finden Sie u

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

ch bei Verschlucken.

 
Sicherheitsdatenblatt

 
gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

 

ABSCHNITT 1. Bezeichnung des Stoffes bzw. des Gemischs und des Unternehmens

mmer für diesen Stoff ist nicht vorhanden, da der Stoff oder seine Verwendung von 
rierung ausgenommen sind, die jährliche Tonnage keine Registrierung erfordert oder die 

 

ntifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen 

Analytik, Laborchemikalie

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt 

 

office@gatt

Den Volltext der in diesem Abschnitt aufgeführten Gefahrenhinweise finden Sie u

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

  
gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

 
übe

ABSCHNITT 1. Bezeichnung des Stoffes bzw. des Gemischs und des Unternehmens

mmer für diesen Stoff ist nicht vorhanden, da der Stoff oder seine Verwendung von 
rierung ausgenommen sind, die jährliche Tonnage keine Registrierung erfordert oder die 

ntifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen 

, Laborchemikalie

 

atenblatt bereitstellt 

 

office@gatt-koller.com

Den Volltext der in diesem Abschnitt aufgeführten Gefahrenhinweise finden Sie unter Abschnitt 16.

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

  
berarbeitet am:

ABSCHNITT 1. Bezeichnung des Stoffes bzw. des Gemischs und des Unternehmens

 

mmer für diesen Stoff ist nicht vorhanden, da der Stoff oder seine Verwendung von 
rierung ausgenommen sind, die jährliche Tonnage keine Registrierung erfordert oder die 

ntifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen 

koller.com

 

nter Abschnitt 16.
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arbeitet am:24.02.2016

mmer für diesen Stoff ist nicht vorhanden, da der Stoff oder seine Verwendung von 
rierung ausgenommen sind, die jährliche Tonnage keine Registrierung erfordert oder die 

ntifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen 

nter Abschnitt 16.

 
24.02.2016

   

ntifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen 



   
Prävention
P280 Augenschutz tragen.
Reaktion
P305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. 
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nac
P313 Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

 

2.3 Weitere Gefahren 

  

ABSCHNITT 3. Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen
Chemische Charakterisierung: 

 

3.1 Stoff
Formel

 

CAS-Nr. 
EG-Nr.

 

MG

  

3.2 Gemisch
nicht relevant
____________________________________________________________________________________

 

ABSCHNITT 4. Erste 
4.1 Beschreibung der Erste
Allgemeine Hinweise:
Vergiftungssymptome können erst nach vielen Stunden auftreten, deshalb ärztliche Überwachung 
mindestens 48 Stunden nach einem Unfall.
Nach Einatmen: 
Frischluftzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen.
Nach Hautkontakt: 
Im allgemeinen ist
Nach Augenkontakt:
Augen bei geöffnetem Lidspalt mehrere Minuten unter fließendem Wasser abspülen und Arzt konsultieren.
Nach Verschlucken:
Mund ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken. Arzt konsultieren.
Medizinalkohle e
Sofort Arzt aufsuchen.
Hinweise für den Arzt:
4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen
Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen
Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.
4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

  

ABSCHNITT 5. Maßnahmen zur Brandbekämpfung
5.1 Löschmittel
Geeignete Löschmittel:
Kohlendioxid Wassersprühstrahl Alkoholbeständiger Schaum Löschpul
Feuerlöschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen.
5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Beim Erhitzen oder im Brandfalle Bildung giftiger Gase möglich. Kohlenmonoxid (CO)

 
Prävention

 
P280 Augenschutz tragen.
Reaktion

 

P305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. 
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nac
P313 Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

2.3 Weitere Gefahren 

ABSCHNITT 3. Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen
Chemische Charakterisierung: 
3.1 Stoff

  

HOC
Nr. 

 

69-72

 

200-712

 

138,12 g/mol

3.2 Gemisch

 

nicht relevant

 

____________________________________________________________________________________

ABSCHNITT 4. Erste 
4.1 Beschreibung der Erste

lgemeine Hinweise:
Vergiftungssymptome können erst nach vielen Stunden auftreten, deshalb ärztliche Überwachung 
mindestens 48 Stunden nach einem Unfall.
Nach Einatmen: 

 

Frischluftzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen.
Nach Hautkontakt: 

 

Im allgemeinen ist

 

das Produkt nicht hautreizend.
Nach Augenkontakt:

 

Augen bei geöffnetem Lidspalt mehrere Minuten unter fließendem Wasser abspülen und Arzt konsultieren.
Nach Verschlucken:

 

Mund ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken. Arzt konsultieren.
Medizinalkohle einnehmen lassen.
Sofort Arzt aufsuchen.

inweise für den Arzt:
4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen
Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen
Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

nweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

ABSCHNITT 5. Maßnahmen zur Brandbekämpfung
5.1 Löschmittel

 

Geeignete Löschmittel:
Kohlendioxid Wassersprühstrahl Alkoholbeständiger Schaum Löschpul
Feuerlöschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen.
5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Beim Erhitzen oder im Brandfalle Bildung giftiger Gase möglich. Kohlenmonoxid (CO)

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

 
P280 Augenschutz tragen.

 

P305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. 
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nac
P313 Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

2.3 Weitere Gefahren 

   

ABSCHNITT 3. Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen
Chemische Charakterisierung: 

 

HOC6H4COOH C
72-7 
712-3 

138,12 g/mol

 

____________________________________________________________________________________

ABSCHNITT 4. Erste - Hilfe Maßnahmen
4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe

lgemeine Hinweise:

 

Vergiftungssymptome können erst nach vielen Stunden auftreten, deshalb ärztliche Überwachung 
mindestens 48 Stunden nach einem Unfall.

Frischluftzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen.

das Produkt nicht hautreizend.

 

Augen bei geöffnetem Lidspalt mehrere Minuten unter fließendem Wasser abspülen und Arzt konsultieren.

 

Mund ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken. Arzt konsultieren.
innehmen lassen.

Sofort Arzt aufsuchen.

 

inweise für den Arzt:

 

4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen
Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen
Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

nweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

ABSCHNITT 5. Maßnahmen zur Brandbekämpfung

Geeignete Löschmittel:

 

Kohlendioxid Wassersprühstrahl Alkoholbeständiger Schaum Löschpul
Feuerlöschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen.
5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Beim Erhitzen oder im Brandfalle Bildung giftiger Gase möglich. Kohlenmonoxid (CO)

Sicherheitsdatenblatt
gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

 

P305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. 
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
P313 Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

 

- kein(e,er)

ABSCHNITT 3. Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

  

C7H6O3 (Hill) 

____________________________________________________________________________________

Hilfe Maßnahmen

 

Hilfe-Maßnahmen

Vergiftungssymptome können erst nach vielen Stunden auftreten, deshalb ärztliche Überwachung 
mindestens 48 Stunden nach einem Unfall.

 

Frischluftzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen.

das Produkt nicht hautreizend.

Augen bei geöffnetem Lidspalt mehrere Minuten unter fließendem Wasser abspülen und Arzt konsultieren.

Mund ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken. Arzt konsultieren.
innehmen lassen.

 

4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen
Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen
Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

nweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

ABSCHNITT 5. Maßnahmen zur Brandbekämpfung

Kohlendioxid Wassersprühstrahl Alkoholbeständiger Schaum Löschpul
Feuerlöschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen.
5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Beim Erhitzen oder im Brandfalle Bildung giftiger Gase möglich. Kohlenmonoxid (CO)

   
Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

   

P305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. 
h Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

P313 Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

 

kein(e,er)

 

ABSCHNITT 3. Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

____________________________________________________________________________________

Maßnahmen

 

Vergiftungssymptome können erst nach vielen Stunden auftreten, deshalb ärztliche Überwachung 

Frischluftzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen.

 

das Produkt nicht hautreizend.

 

Augen bei geöffnetem Lidspalt mehrere Minuten unter fließendem Wasser abspülen und Arzt konsultieren.

Mund ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken. Arzt konsultieren.

4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen
Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen
Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

 

nweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

 

ABSCHNITT 5. Maßnahmen zur Brandbekämpfung

 

Kohlendioxid Wassersprühstrahl Alkoholbeständiger Schaum Löschpul
Feuerlöschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen.

 

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Beim Erhitzen oder im Brandfalle Bildung giftiger Gase möglich. Kohlenmonoxid (CO)

Sicherheitsdatenblatt

 
gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

 

P305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. 
h Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

ABSCHNITT 3. Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

 

____________________________________________________________________________________

Vergiftungssymptome können erst nach vielen Stunden auftreten, deshalb ärztliche Überwachung 

Augen bei geöffnetem Lidspalt mehrere Minuten unter fließendem Wasser abspülen und Arzt konsultieren.

Mund ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken. Arzt konsultieren.

 

4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen
Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

 

nweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

 

Kohlendioxid Wassersprühstrahl Alkoholbeständiger Schaum Löschpul

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

 

Beim Erhitzen oder im Brandfalle Bildung giftiger Gase möglich. Kohlenmonoxid (CO)

 
gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

 

P305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. 
h Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

 

____________________________________________________________________________________

Vergiftungssymptome können erst nach vielen Stunden auftreten, deshalb ärztliche Überwachung 

Augen bei geöffnetem Lidspalt mehrere Minuten unter fließendem Wasser abspülen und Arzt konsultieren.

4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

  

Kohlendioxid Wassersprühstrahl Alkoholbeständiger Schaum Löschpulver 

Beim Erhitzen oder im Brandfalle Bildung giftiger Gase möglich. Kohlenmonoxid (CO)

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

  

P305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. 

____________________________________________________________________________________

Vergiftungssymptome können erst nach vielen Stunden auftreten, deshalb ärztliche Überwachung 

Augen bei geöffnetem Lidspalt mehrere Minuten unter fließendem Wasser abspülen und Arzt konsultieren.

Beim Erhitzen oder im Brandfalle Bildung giftiger Gase möglich. Kohlenmonoxid (CO)

  

2/8 

P305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. 

____________________________________________________________________________________

 

Vergiftungssymptome können erst nach vielen Stunden auftreten, deshalb ärztliche Überwachung 

Augen bei geöffnetem Lidspalt mehrere Minuten unter fließendem Wasser abspülen und Arzt konsultieren.

 



   
5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung
Besondere Schutzausrüstung:
Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen. Vollschutzanzug tragen.

  

ABSCHNITT 
6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende 
Verfahren
Für ausreichende Lüftun
6.2 Umweltschu
Gase/Dämpfe/Nebel mit Wassersprühstrahl niederschlagen.
Nicht in die Kanalisation/Oberflächenwasser/Grundwasser gelangen lassen.
6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung
Kontaminiertes Material als Abfall 
6.4 Verweis auf andere Abschnitte
Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7.
Informationen zur persönlichen Schutzausrüstung siehe Abschnitt 8.
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

  

ABSCHNITT 
7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung
Handhabung:
Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung Staubbildung vermeiden.
Hinweise zum Brand
Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.
7.2 Bedingungen zur sicheren Lage
Lagerung:
Anforderung an Lagerräume und Behälter: 
Keine besonderen Anforderungen.
Zusammenlagerungshinweise: Nicht erforderlich.
Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen: 
Vor Lichteinwirkung schützen.
Lagerklasse:
Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): 
7.3 Spezifische Endanwendungen
Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

   

ABSCHNITT 
8.1 Zu überwachende Parame
Enthält keine Stoffe mit Arbeitsplatzgrenzwerten
8.2 Begrenzung und Überw
Technische Schutzmaßnahmen
Technische Maßnahmen und die Anwendung geeigneter Arbeitsverfahren haben Vorrang vor dem Einsatz 
persönlicher Schutzausrüstung.
Siehe Abschnitt 7.1.

 

Individuelle Schutzmaßnahmen

 
5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung
Besondere Schutzausrüstung:
Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen. Vollschutzanzug tragen.

ABSCHNITT 6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung
6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende 
Verfahren

 

Für ausreichende Lüftun
6.2 Umweltschutzmaßnahmen
Gase/Dämpfe/Nebel mit Wassersprühstrahl niederschlagen.
Nicht in die Kanalisation/Oberflächenwasser/Grundwasser gelangen lassen.
6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung
Kontaminiertes Material als Abfall 
6.4 Verweis auf andere Abschnitte
Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7.
Informationen zur persönlichen Schutzausrüstung siehe Abschnitt 8.
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

ABSCHNITT 7. Handh
7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung
Handhabung:

 

Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung Staubbildung vermeiden.
Hinweise zum Brand-
Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.
7.2 Bedingungen zur sicheren Lage
Lagerung:

 

Anforderung an Lagerräume und Behälter: 
Keine besonderen Anforderungen.
Zusammenlagerungshinweise: Nicht erforderlich.
Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen: 
Vor Lichteinwirkung schützen.

gerklasse:

 

Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): 
7.3 Spezifische Endanwendungen
Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

ABSCHNITT 8. Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstung
8.1 Zu überwachende Parame
Enthält keine Stoffe mit Arbeitsplatzgrenzwerten
8.2 Begrenzung und Überw
Technische Schutzmaßnahmen
Technische Maßnahmen und die Anwendung geeigneter Arbeitsverfahren haben Vorrang vor dem Einsatz 
persönlicher Schutzausrüstung.

ehe Abschnitt 7.1.

 

Individuelle Schutzmaßnahmen

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

 
5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung
Besondere Schutzausrüstung:

 

Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen. Vollschutzanzug tragen.

6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung
6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende 

Für ausreichende Lüftung sorgen.
tzmaßnahmen

 

Gase/Dämpfe/Nebel mit Wassersprühstrahl niederschlagen.
Nicht in die Kanalisation/Oberflächenwasser/Grundwasser gelangen lassen.
6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung
Kontaminiertes Material als Abfall 
6.4 Verweis auf andere Abschnitte
Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7.
Informationen zur persönlichen Schutzausrüstung siehe Abschnitt 8.
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

7. Handhabung und Lagerung
7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung Staubbildung vermeiden.
-

 

und Explosionsschutz: 
Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.
7.2 Bedingungen zur sicheren Lage

Anforderung an Lagerräume und Behälter: 
Keine besonderen Anforderungen.
Zusammenlagerungshinweise: Nicht erforderlich.
Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen: 
Vor Lichteinwirkung schützen.

 

Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): 
7.3 Spezifische Endanwendungen
Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

8. Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstung
8.1 Zu überwachende Parameter
Enthält keine Stoffe mit Arbeitsplatzgrenzwerten
8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition
Technische Schutzmaßnahmen
Technische Maßnahmen und die Anwendung geeigneter Arbeitsverfahren haben Vorrang vor dem Einsatz 
persönlicher Schutzausrüstung.

  

Individuelle Schutzmaßnahmen

Sicherheitsdatenblatt
gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

 
5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung

 

Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen. Vollschutzanzug tragen.

6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung
6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende 

g sorgen.

 

Gase/Dämpfe/Nebel mit Wassersprühstrahl niederschlagen.
Nicht in die Kanalisation/Oberflächenwasser/Grundwasser gelangen lassen.
6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung
Kontaminiertes Material als Abfall nach Abschnitt 13 entsorgen.
6.4 Verweis auf andere Abschnitte

 

Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7.
Informationen zur persönlichen Schutzausrüstung siehe Abschnitt 8.
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

abung und Lagerung

 

7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung Staubbildung vermeiden.
und Explosionsschutz: 

 

Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

 

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

Anforderung an Lagerräume und Behälter: 

 

Keine besonderen Anforderungen.

 

Zusammenlagerungshinweise: Nicht erforderlich.
Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen: 

 

Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): 
7.3 Spezifische Endanwendungen

 

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

8. Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstung
ter

 

Enthält keine Stoffe mit Arbeitsplatzgrenzwerten
achung der Exposition

Technische Schutzmaßnahmen

 

Technische Maßnahmen und die Anwendung geeigneter Arbeitsverfahren haben Vorrang vor dem Einsatz 

Individuelle Schutzmaßnahmen

    
Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

   

Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen. Vollschutzanzug tragen.

6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung
6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende 

Gase/Dämpfe/Nebel mit Wassersprühstrahl niederschlagen.
Nicht in die Kanalisation/Oberflächenwasser/Grundwasser gelangen lassen.
6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

nach Abschnitt 13 entsorgen.

Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7.
Informationen zur persönlichen Schutzausrüstung siehe Abschnitt 8.
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

  

7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

 

Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung Staubbildung vermeiden.

 

rung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

Zusammenlagerungshinweise: Nicht erforderlich.

  

Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): 

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

 

8. Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstung

Enthält keine Stoffe mit Arbeitsplatzgrenzwerten

 

achung der Exposition

 

Technische Maßnahmen und die Anwendung geeigneter Arbeitsverfahren haben Vorrang vor dem Einsatz 

Sicherheitsdatenblatt

 
gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

 

Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen. Vollschutzanzug tragen.

6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

 

6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende 

Gase/Dämpfe/Nebel mit Wassersprühstrahl niederschlagen.

 

Nicht in die Kanalisation/Oberflächenwasser/Grundwasser gelangen lassen.
6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

 

nach Abschnitt 13 entsorgen.

 

Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7.

 

Informationen zur persönlichen Schutzausrüstung siehe Abschnitt 8.

 

Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung Staubbildung vermeiden.

rung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): - 

8. Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstung

Technische Maßnahmen und die Anwendung geeigneter Arbeitsverfahren haben Vorrang vor dem Einsatz 

 
gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

 

Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen. Vollschutzanzug tragen.

 

6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende 

Nicht in die Kanalisation/Oberflächenwasser/Grundwasser gelangen lassen.

 

Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung Staubbildung vermeiden.

 

rung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

8. Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstung

 

Technische Maßnahmen und die Anwendung geeigneter Arbeitsverfahren haben Vorrang vor dem Einsatz 

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

  

6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende 

rung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

Technische Maßnahmen und die Anwendung geeigneter Arbeitsverfahren haben Vorrang vor dem Einsatz 
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6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende 

rung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

 

Technische Maßnahmen und die Anwendung geeigneter Arbeitsverfahren haben Vorrang vor dem Einsatz 



   
Körperschutzmittel sind in ihrer Ausführung in Abhängigkeit von Gefahrstoffkonzentration und 
arbeitsplatzspezifisch auszuwählen. Die Chemikalienbeständigkeit der Schutzmittel sollte mit deren 
Lieferanten abgeklärt werden.
Augen-/Gesichtsschutz
Schutzbrille

 

Handschutz
Vollkontakt:

  

Spritzkontakt

 

Die einzusetzenden Schutzhandschuhe müssen den Spezifikationen der EG
sich daraus ergebenden Norm EN374 genügen, beispielsweise KCL 741 Dermatril® L (Vollkontakt), KCL 
741 Dermatril® L (Spritzkontakt).
Die oben g
Labormessungen von KCL nach EN374 ermittelt.

 

Diese Empfehlung gilt nur für das im Sicherheitsdatenblatt genannte Produkt, das von uns geliefert wird und 
den von uns ang
Substanzen und bei von der EN374 abweichenden Bedingungen müssen Sie sich an den Lieferanten von 
CE-genehmigten Handschuhen wenden (z.B. KCL GmbH, D

 

Sonstige Schutzmaßnahmen 
Schutzkleidung
Atemschutz
erforderlich bei Auftreten von Stäuben.
Empfohlener Filtertyp: Filter 
Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass Instandhaltung, Reinigung und Prüfung von Atemschutzgeräten 
nach den Ben

 

Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition
Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

  

ABSCHNITT 
9.1 Angaben zu den grund
Allgemeine Angaben

Aussehen:

Form: 

 

Farbe:  

 

Geruch: 

  
Körperschutzmittel sind in ihrer Ausführung in Abhängigkeit von Gefahrstoffkonzentration und 
arbeitsplatzspezifisch auszuwählen. Die Chemikalienbeständigkeit der Schutzmittel sollte mit deren 

nten abgeklärt werden.
/Gesichtsschutz

Schutzbrille

 

Handschutz

 

Vollkontakt:

 

Spritzkontakt

 

Die einzusetzenden Schutzhandschuhe müssen den Spezifikationen der EG
sich daraus ergebenden Norm EN374 genügen, beispielsweise KCL 741 Dermatril® L (Vollkontakt), KCL 
741 Dermatril® L (Spritzkontakt).
Die oben genannten Durchbruchszeiten wurden mit Materialproben der empfohlenen Handschuhtypen in 
Labormessungen von KCL nach EN374 ermittelt.

Diese Empfehlung gilt nur für das im Sicherheitsdatenblatt genannte Produkt, das von uns geliefert wird und 
den von uns angegebenen Verwendungszweck. Bei der Lösung in oder bei der Vermischung mit anderen 
Substanzen und bei von der EN374 abweichenden Bedingungen müssen Sie sich an den Lieferanten von 

genehmigten Handschuhen wenden (z.B. KCL GmbH, D

Sonstige Schutzmaßnahmen 
Schutzkleidung

 

Atemschutz

 

erforderlich bei Auftreten von Stäuben.
mpfohlener Filtertyp: Filter 

Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass Instandhaltung, Reinigung und Prüfung von Atemschutzgeräten 
nach den Benutzerinformationen des Herstellers ausgeführt und entsprechend dokumentiert werden

Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition
Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

ABSCHNITT 9. Physikalische und chemische Eigenschaften
9.1 Angaben zu den grund
Allgemeine Angaben

 

Aussehen:

       
gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

 
Körperschutzmittel sind in ihrer Ausführung in Abhängigkeit von Gefahrstoffkonzentration und 
arbeitsplatzspezifisch auszuwählen. Die Chemikalienbeständigkeit der Schutzmittel sollte mit deren 

nten abgeklärt werden.

 

/Gesichtsschutz

 

Handschuhmaterial:
Handschuhdicke:
Durchbruchzeit:

Handschuhmaterial: 
Handschuhdicke: 
Durchbruchzei

Die einzusetzenden Schutzhandschuhe müssen den Spezifikationen der EG
sich daraus ergebenden Norm EN374 genügen, beispielsweise KCL 741 Dermatril® L (Vollkontakt), KCL 
741 Dermatril® L (Spritzkontakt).

 

enannten Durchbruchszeiten wurden mit Materialproben der empfohlenen Handschuhtypen in 
Labormessungen von KCL nach EN374 ermittelt.

Diese Empfehlung gilt nur für das im Sicherheitsdatenblatt genannte Produkt, das von uns geliefert wird und 
egebenen Verwendungszweck. Bei der Lösung in oder bei der Vermischung mit anderen 

Substanzen und bei von der EN374 abweichenden Bedingungen müssen Sie sich an den Lieferanten von 
genehmigten Handschuhen wenden (z.B. KCL GmbH, D

Sonstige Schutzmaßnahmen 

 

erforderlich bei Auftreten von Stäuben.
mpfohlener Filtertyp: Filter P2 

Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass Instandhaltung, Reinigung und Prüfung von Atemschutzgeräten 
utzerinformationen des Herstellers ausgeführt und entsprechend dokumentiert werden

Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition
Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

9. Physikalische und chemische Eigenschaften
9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

          
Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

 
Körperschutzmittel sind in ihrer Ausführung in Abhängigkeit von Gefahrstoffkonzentration und 
arbeitsplatzspezifisch auszuwählen. Die Chemikalienbeständigkeit der Schutzmittel sollte mit deren 

Handschuhmaterial:
Handschuhdicke:
Durchbruchzeit:

Handschuhmaterial: 
Handschuhdicke: 
Durchbruchzeit:

Die einzusetzenden Schutzhandschuhe müssen den Spezifikationen der EG
sich daraus ergebenden Norm EN374 genügen, beispielsweise KCL 741 Dermatril® L (Vollkontakt), KCL 

 

enannten Durchbruchszeiten wurden mit Materialproben der empfohlenen Handschuhtypen in 
Labormessungen von KCL nach EN374 ermittelt.

Diese Empfehlung gilt nur für das im Sicherheitsdatenblatt genannte Produkt, das von uns geliefert wird und 
egebenen Verwendungszweck. Bei der Lösung in oder bei der Vermischung mit anderen 

Substanzen und bei von der EN374 abweichenden Bedingungen müssen Sie sich an den Lieferanten von 
genehmigten Handschuhen wenden (z.B. KCL GmbH, D

erforderlich bei Auftreten von Stäuben.

 

Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass Instandhaltung, Reinigung und Prüfung von Atemschutzgeräten 
utzerinformationen des Herstellers ausgeführt und entsprechend dokumentiert werden

Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition
Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

 

9. Physikalische und chemische Eigenschaften
legenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

  

Fest 

  

Weißlich

 

Geruchlos

   
Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

   
Körperschutzmittel sind in ihrer Ausführung in Abhängigkeit von Gefahrstoffkonzentration und 
arbeitsplatzspezifisch auszuwählen. Die Chemikalienbeständigkeit der Schutzmittel sollte mit deren 

Handschuhmaterial:

 

Nitrilkautschuk
Handschuhdicke:

 

0,11 mm

 

Durchbruchzeit:

 

> 480 min 

Handschuhmaterial: Nitrilkautschuk
Handschuhdicke: 0,11 mm

 

t:

 

> 480 min 

Die einzusetzenden Schutzhandschuhe müssen den Spezifikationen der EG
sich daraus ergebenden Norm EN374 genügen, beispielsweise KCL 741 Dermatril® L (Vollkontakt), KCL 

enannten Durchbruchszeiten wurden mit Materialproben der empfohlenen Handschuhtypen in 
Labormessungen von KCL nach EN374 ermittelt.

 

Diese Empfehlung gilt nur für das im Sicherheitsdatenblatt genannte Produkt, das von uns geliefert wird und 
egebenen Verwendungszweck. Bei der Lösung in oder bei der Vermischung mit anderen 

Substanzen und bei von der EN374 abweichenden Bedingungen müssen Sie sich an den Lieferanten von 
genehmigten Handschuhen wenden (z.B. KCL GmbH, D

Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass Instandhaltung, Reinigung und Prüfung von Atemschutzgeräten 
utzerinformationen des Herstellers ausgeführt und entsprechend dokumentiert werden

Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition

 

9. Physikalische und chemische Eigenschaften
legenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

 

Weißlich

 

Geruchlos

 
Sicherheitsdatenblatt

 
gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

 
Körperschutzmittel sind in ihrer Ausführung in Abhängigkeit von Gefahrstoffkonzentration und 
arbeitsplatzspezifisch auszuwählen. Die Chemikalienbeständigkeit der Schutzmittel sollte mit deren 

Nitrilkautschuk

  

Nitrilkautschuk

  

Die einzusetzenden Schutzhandschuhe müssen den Spezifikationen der EG
sich daraus ergebenden Norm EN374 genügen, beispielsweise KCL 741 Dermatril® L (Vollkontakt), KCL 

enannten Durchbruchszeiten wurden mit Materialproben der empfohlenen Handschuhtypen in 

Diese Empfehlung gilt nur für das im Sicherheitsdatenblatt genannte Produkt, das von uns geliefert wird und 
egebenen Verwendungszweck. Bei der Lösung in oder bei der Vermischung mit anderen 

Substanzen und bei von der EN374 abweichenden Bedingungen müssen Sie sich an den Lieferanten von 
genehmigten Handschuhen wenden (z.B. KCL GmbH, D-36124 Eichenzell, Interne

Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass Instandhaltung, Reinigung und Prüfung von Atemschutzgeräten 
utzerinformationen des Herstellers ausgeführt und entsprechend dokumentiert werden

9. Physikalische und chemische Eigenschaften

 

legenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

 
gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

 
Körperschutzmittel sind in ihrer Ausführung in Abhängigkeit von Gefahrstoffkonzentration und 
arbeitsplatzspezifisch auszuwählen. Die Chemikalienbeständigkeit der Schutzmittel sollte mit deren 

Die einzusetzenden Schutzhandschuhe müssen den Spezifikationen der EG-Richtlinie 89/686/EWG und der 
sich daraus ergebenden Norm EN374 genügen, beispielsweise KCL 741 Dermatril® L (Vollkontakt), KCL 

enannten Durchbruchszeiten wurden mit Materialproben der empfohlenen Handschuhtypen in 

Diese Empfehlung gilt nur für das im Sicherheitsdatenblatt genannte Produkt, das von uns geliefert wird und 
egebenen Verwendungszweck. Bei der Lösung in oder bei der Vermischung mit anderen 

Substanzen und bei von der EN374 abweichenden Bedingungen müssen Sie sich an den Lieferanten von 
36124 Eichenzell, Interne

Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass Instandhaltung, Reinigung und Prüfung von Atemschutzgeräten 
utzerinformationen des Herstellers ausgeführt und entsprechend dokumentiert werden

legenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

  
Körperschutzmittel sind in ihrer Ausführung in Abhängigkeit von Gefahrstoffkonzentration und - menge 
arbeitsplatzspezifisch auszuwählen. Die Chemikalienbeständigkeit der Schutzmittel sollte mit deren 

Richtlinie 89/686/EWG und der 
sich daraus ergebenden Norm EN374 genügen, beispielsweise KCL 741 Dermatril® L (Vollkontakt), KCL 

enannten Durchbruchszeiten wurden mit Materialproben der empfohlenen Handschuhtypen in 

Diese Empfehlung gilt nur für das im Sicherheitsdatenblatt genannte Produkt, das von uns geliefert wird und 
egebenen Verwendungszweck. Bei der Lösung in oder bei der Vermischung mit anderen 

Substanzen und bei von der EN374 abweichenden Bedingungen müssen Sie sich an den Lieferanten von 
36124 Eichenzell, Internet: www.kcl.de).

Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass Instandhaltung, Reinigung und Prüfung von Atemschutzgeräten 
utzerinformationen des Herstellers ausgeführt und entsprechend dokumentiert werden

legenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
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menge 
arbeitsplatzspezifisch auszuwählen. Die Chemikalienbeständigkeit der Schutzmittel sollte mit deren 

Richtlinie 89/686/EWG und der 
sich daraus ergebenden Norm EN374 genügen, beispielsweise KCL 741 Dermatril® L (Vollkontakt), KCL 

enannten Durchbruchszeiten wurden mit Materialproben der empfohlenen Handschuhtypen in 

Diese Empfehlung gilt nur für das im Sicherheitsdatenblatt genannte Produkt, das von uns geliefert wird und 
egebenen Verwendungszweck. Bei der Lösung in oder bei der Vermischung mit anderen 

Substanzen und bei von der EN374 abweichenden Bedingungen müssen Sie sich an den Lieferanten von 
t: www.kcl.de).

 

Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass Instandhaltung, Reinigung und Prüfung von Atemschutzgeräten 
utzerinformationen des Herstellers ausgeführt und entsprechend dokumentiert werden

 

Richtlinie 89/686/EWG und der 

Diese Empfehlung gilt nur für das im Sicherheitsdatenblatt genannte Produkt, das von uns geliefert wird und 

Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass Instandhaltung, Reinigung und Prüfung von Atemschutzgeräten 

http://www.kcl.de
http://www.kcl.de


   
Geruchsschwelle: 

pH-Wert (20 g/l) bei 20 °C:

Zustandsänderung

Schmelzpunkt/S

Siedepunkt/Siedebereich:

Flammpunkt:

Entzündlichkeit (fest, gasförmig):

Zündtemperatur:

Zersetzungstemperatur:

Selbstentzündlichkeit:

Explosionsgefahr:

Explosionsgrenzen:

Untere: 

 

Obere: 

 

Dampfdruck bei 100 °C:

Dichte: 

 

Relative Dichte

Dampfdichte

Verdampfungsgeschwindigkeit

Löslichkeit in / 
Mischbarkeit mit Wasser bei 20 °C:
Verteilungskoeffizient 
(n-Octanol/Wasser) bei 20 °C: 
Viskosität:
Dynamisch:
Kinematisch:

  

9.2 Sonstige Angaben
Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

  

ABSCHNITT 
10.1 Reaktivität

 
Geruchsschwelle: 

 

Wert (20 g/l) bei 20 °C:

Zustandsänderung

 

Schmelzpunkt/Schmelzbereich:

Siedepunkt/Siedebereich:

Flammpunkt:

  

Entzündlichkeit (fest, gasförmig):

Zündtemperatur:

 

Zersetzungstemperatur:

Selbstentzündlichkeit:

ionsgefahr:

 

Explosionsgrenzen:

     

Dampfdruck bei 100 °C:

  

Relative Dichte

  

Dampfdichte

  

Verdampfungsgeschwindigkeit

Löslichkeit in / 

 

Mischbarkeit mit Wasser bei 20 °C:
Verteilungskoeffizient 

Octanol/Wasser) bei 20 °C: 
Viskosität:

  

Dynamisch:

  

Kinematisch:

    

9.2 Sonstige Angaben
Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

ABSCHNITT 10. Stabilität und Reaktivität
10.1 Reaktivität

 
gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

    

Wert (20 g/l) bei 20 °C:

    

chmelzbereich:

  

Siedepunkt/Siedebereich:

     

Entzündlichkeit (fest, gasförmig):

 

Zersetzungstemperatur:

   

Selbstentzündlichkeit:

              

Dampfdruck bei 100 °C:

           

Verdampfungsgeschwindigkeit

  

Mischbarkeit mit Wasser bei 20 °C:
Verteilungskoeffizient 

 

Octanol/Wasser) bei 20 °C: 

          

9.2 Sonstige Angaben

 

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

10. Stabilität und Reaktivität

Sicherheitsdatenblatt
gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

  
Nicht bestimmt.

 

2,4 (Suspension)

 

158 - 161 °C

 

211 °C

 

157 °C

 

Der Stoff ist nicht entzündlich.

 

Nicht bestimmt.

 

Nicht bestimmt.

 

Das Produkt ist nicht explosionsgefährlich.

 

Nicht bestimmt.

 

Nicht bestimmt.

 

< 1 hPa

 

Nicht bestimmt.

 

Nicht bestimmt.

 

Nicht anwendb

 

Nicht anwendbar.

Mischbarkeit mit Wasser bei 20 °C:

 

2 g/l 

 

2,26 log POW (experimentell)

 

Nicht anwendbar.

 

Nicht anwendbar.

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

10. Stabilität und Reaktivität

    
Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

   
Nicht bestimmt.

 

2,4 (Suspension)

 

161 °C

 

211 °C

 

157 °C

 

Der Stoff ist nicht entzündlich.

Nicht bestimmt.

 

Nicht bestimmt.

 

Das Produkt ist nicht explosionsgefährlich.

Nicht bestimmt.

 

Nicht bestimmt.

 

< 1 hPa

 

Nicht bestimmt.

 

Nicht bestimmt.

 

Nicht anwendbar.

 

Nicht anwendbar.

 

2,26 log POW (experimentell)

Nicht anwendbar.

 

cht anwendbar.

 

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

 
Sicherheitsdatenblatt

 
gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

 

Der Stoff ist nicht entzündlich.

 

Das Produkt ist nicht explosionsgefährlich.

  

2,26 log POW (experimentell)

    
gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

  

Das Produkt ist nicht explosionsgefährlich.

  
gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)
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keine Daten verfügbar
10.2 Chemische Stabilität
Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:
Zur Vermeidung thermischer Zersetzung nicht überhitzen.
10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen
Staubexplosionsgefahr.
Reaktionen mit starken Oxidationsmitteln.
Reaktionen mit Alkalien (Laugen).
Reaktionen mit Fluor, lod, Eisen/eisenhaltige Verbindungen.
10.4 Zu vermeidende Bedingungen
Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.
10.5 Unverträgliche Materialien
Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.
10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte
Kohlenmonoxid und Kohlendioxid

  

ABSCHNITT 
11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen
Akute Toxizität:
Einstufungsrelevante LD/LC50
Oral LD50
Primäre Reizwirkung:
an der Haut:
Keine Reizwirkung.
am Auge: 
Starke Reizwirkung mit Gefahr ernster Augenschäden.
Sensibilisierung: 
Keine sensibilisierende Wirkung bekannt.

 

11.2 Weitere Information
Keine weiteren Informationen verfügbar

  

ABSCHNITT 
12.1 Toxizität
Aquatische Toxizität:
EC50 (24h) 180 mg/l (Daphania magna)

 

EC50(72h)

 

Scenedesmus subspicatus

 

LC50 (96h)

 

Pimephales promelas
12.2 Persistenz und Abbaubarkeit 
leicht biologisch abbaubar
Verhalten in Umweltkompartimenten:
12.3 Bioakkumulationspotenzial 
Aufgrund des Verteilungskoeffizienten n
erwarten.
12.4 Mobilität im Boden 
Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.
Weitere ökologische Hinweise:

 
keine Daten verfügbar
10.2 Chemische Stabilität
Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:

ermeidung thermischer Zersetzung nicht überhitzen.
10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen
Staubexplosionsgefahr.
Reaktionen mit starken Oxidationsmitteln.
Reaktionen mit Alkalien (Laugen).
Reaktionen mit Fluor, lod, Eisen/eisenhaltige Verbindungen.

Zu vermeidende Bedingungen
Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.
10.5 Unverträgliche Materialien
Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.
10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte
Kohlenmonoxid und Kohlendioxid

ABSCHNITT 11. Angaben zur
11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen
Akute Toxizität:

 

Einstufungsrelevante LD/LC50
LD50

 

891 mg/kg (rat)
Primäre Reizwirkung:
an der Haut:

 

Keine Reizwirkung.

 

am Auge: 

 

Starke Reizwirkung mit Gefahr ernster Augenschäden.
ilisierung: 

 

Keine sensibilisierende Wirkung bekannt.

11.2 Weitere Information
Keine weiteren Informationen verfügbar

ABSCHNITT 12. Angaben zur Ökologie
12.1 Toxizität

 

Aquatische Toxizität:

 

EC50 (24h) 180 mg/l (Daphania magna)

EC50(72h)

 

> 100 mg/l (Alg
Scenedesmus subspicatus

LC50 (96h)

 

1370 
Pimephales promelas

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit 
leicht biologisch abbaubar
Verhalten in Umweltkompartimenten:
12.3 Bioakkumulationspotenzial 
Aufgrund des Verteilungskoeffizienten n
erwarten.

 

12.4 Mobilität im Boden 
Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.
Weitere ökologische Hinweise:

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

 
keine Daten verfügbar

 
10.2 Chemische Stabilität

 

Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:
ermeidung thermischer Zersetzung nicht überhitzen.

10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen
Staubexplosionsgefahr.

 

Reaktionen mit starken Oxidationsmitteln.
Reaktionen mit Alkalien (Laugen).
Reaktionen mit Fluor, lod, Eisen/eisenhaltige Verbindungen.

Zu vermeidende Bedingungen
Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.
10.5 Unverträgliche Materialien

 

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.
10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte
Kohlenmonoxid und Kohlendioxid

 

11. Angaben zur

 

Toxikologie
11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte:
891 mg/kg (rat)

 

Primäre Reizwirkung:

 

Starke Reizwirkung mit Gefahr ernster Augenschäden.

Keine sensibilisierende Wirkung bekannt.

11.2 Weitere Information

 

Keine weiteren Informationen verfügbar

12. Angaben zur Ökologie

 

EC50 (24h) 180 mg/l (Daphania magna)

> 100 mg/l (Algen)
Scenedesmus subspicatus

1370 - 2160 mg/l (Fish)
Pimephales promelas

 

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit 
leicht biologisch abbaubar

 

Verhalten in Umweltkompartimenten:
12.3 Bioakkumulationspotenzial 
Aufgrund des Verteilungskoeffizienten n

12.4 Mobilität im Boden 

 

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.
Weitere ökologische Hinweise:

 
Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

 

Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:
ermeidung thermischer Zersetzung nicht überhitzen.

10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

 

Reaktionen mit starken Oxidationsmitteln.

 

Reaktionen mit Alkalien (Laugen).

 

Reaktionen mit Fluor, lod, Eisen/eisenhaltige Verbindungen.
Zu vermeidende Bedingungen

 

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

 

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.
10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte

  

Toxikologie

 

11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Werte:

 

Starke Reizwirkung mit Gefahr ernster Augenschäden.

Keine sensibilisierende Wirkung bekannt.

 

Keine weiteren Informationen verfügbar

 

12. Angaben zur Ökologie

 

EC50 (24h) 180 mg/l (Daphania magna)

 

en)

 

Scenedesmus subspicatus

 

2160 mg/l (Fish)

 

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit 

 

Verhalten in Umweltkompartimenten:

 

12.3 Bioakkumulationspotenzial 

 

Aufgrund des Verteilungskoeffizienten n-Octanol/Wasser ist eine Anreicherung in Organismen nicht zu 

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

   
Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

   

Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:

 

ermeidung thermischer Zersetzung nicht überhitzen.

 

Reaktionen mit Fluor, lod, Eisen/eisenhaltige Verbindungen.

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

 

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

 

11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen

 

Starke Reizwirkung mit Gefahr ernster Augenschäden.

 

tanol/Wasser ist eine Anreicherung in Organismen nicht zu 

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

 
Sicherheitsdatenblatt

 
gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

  

Reaktionen mit Fluor, lod, Eisen/eisenhaltige Verbindungen.

 

tanol/Wasser ist eine Anreicherung in Organismen nicht zu 

 
gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

 

tanol/Wasser ist eine Anreicherung in Organismen nicht zu 

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

  

tanol/Wasser ist eine Anreicherung in Organismen nicht zu 
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tanol/Wasser ist eine Anreicherung in Organismen nicht zu 



   
Allgemeine Hinweise:
Wassergefährdungsklasse 1 (Listeneinstufung): schwach wasserg
Nicht unverdünnt bzw. in größeren Mengen in das Grundwasser, in Gewässer oder in die Kanalisation 
gelangen lassen.
12.5 Ergebnisse der PBT
PBT: Nicht anwendbar.
vPvB: Nicht anwendbar.
12.6 Andere schädliche Wirkungen 
Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

     

ABSCHNITT 
Produkt:

 

Restmengen und nicht wieder verwertbare Lösungen einem anerkannten Entsorgungsunternehmen 
zuführen. Diese Produkte sind in einem brennbaren Lösungsmittel zu 
und in einer Verbrennungsanlage für Chemikalien (mit Nachbrenner und Abluftwäscher) zu verbrennen.  
Verunreinigte Verpackungen
Wie ungebrauchtes Produkt entsorgen.  

   

ABSCHNITT 

 

Landtransport
14.1 UN

14.2 Ordnungsgemäß UN

14.3 Klasse 
14.4 Verpackungsgruppe  
14.5 Umweltgefährdend 
14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender 

Beförder
Tunnelbeschränkungscod
Sondervorschri

Begrenzte Menge
Binnenschiffstransport (ADN) 
Nicht relevant 
Lufttransport (IATA
14.1 UN

14.2 Ordnungsgemäß UN

14.3 Klasse 
14.4 Verpackungsgruppe  
14.5 Umwel
14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender 

Seeschiffstransport (IMDG) 
14.1 UN

 
Allgemeine Hinweise:
Wassergefährdungsklasse 1 (Listeneinstufung): schwach wasserg
Nicht unverdünnt bzw. in größeren Mengen in das Grundwasser, in Gewässer oder in die Kanalisation 
gelangen lassen.

 

12.5 Ergebnisse der PBT
PBT: Nicht anwendbar.
vPvB: Nicht anwendbar.
12.6 Andere schädliche Wirkungen 

weiteren relevanten Informationen verfügbar.

ABSCHNITT 13. Hinweise zur Entsorgung

  

Restmengen und nicht wieder verwertbare Lösungen einem anerkannten Entsorgungsunternehmen 
zuführen. Diese Produkte sind in einem brennbaren Lösungsmittel zu 
und in einer Verbrennungsanlage für Chemikalien (mit Nachbrenner und Abluftwäscher) zu verbrennen.  
Verunreinigte Verpackungen
Wie ungebrauchtes Produkt entsorgen.  

ABSCHNITT 14. Angaben zum Transport

Landtransport

 

(ADR/RID) 
14.1 UN-Nummer  

14.2 Ordnungsgemäß UN

14.3 Klasse 

 

14.4 Verpackungsgruppe  
14.5 Umweltgefährdend 
14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender 

Beförderungskategorie
Tunnelbeschränkungscod
Sondervorschriften (Kapitel3.3 ADR)

Begrenzte Menge

 

Binnenschiffstransport (ADN) 
Nicht relevant 

 

Lufttransport (IATA)
14.1 UN-Nummer  

14.2 Ordnungsgemäß UN

14.3 Klasse 

 

14.4 Verpackungsgruppe  
14.5 Umweltgefährdend 
14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender 

Seeschiffstransport (IMDG) 
14.1 UN-Nummer  

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

 
Allgemeine Hinweise:

 
Wassergefährdungsklasse 1 (Listeneinstufung): schwach wasserg
Nicht unverdünnt bzw. in größeren Mengen in das Grundwasser, in Gewässer oder in die Kanalisation 

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB
PBT: Nicht anwendbar.

 

vPvB: Nicht anwendbar.

 

12.6 Andere schädliche Wirkungen 
weiteren relevanten Informationen verfügbar.

13. Hinweise zur Entsorgung

Restmengen und nicht wieder verwertbare Lösungen einem anerkannten Entsorgungsunternehmen 
zuführen. Diese Produkte sind in einem brennbaren Lösungsmittel zu 
und in einer Verbrennungsanlage für Chemikalien (mit Nachbrenner und Abluftwäscher) zu verbrennen.  
Verunreinigte Verpackungen:  
Wie ungebrauchtes Produkt entsorgen.  

14. Angaben zum Transport

(ADR/RID) 

 

14.2 Ordnungsgemäß UN-Versandbezeichnung 

14.4 Verpackungsgruppe  

 

14.5 Umweltgefährdend 

 

14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender 

ngskategorie

 

Tunnelbeschränkungscode  
ften (Kapitel3.3 ADR)

Binnenschiffstransport (ADN) 

 

)

 

14.2 Ordnungsgemäß UN-Versandbezeichnung 

14.4 Verpackungsgruppe  

 

tgefährdend 

 

14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender 
Seeschiffstransport (IMDG) 

 
Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

 
Wassergefährdungsklasse 1 (Listeneinstufung): schwach wasserg
Nicht unverdünnt bzw. in größeren Mengen in das Grundwasser, in Gewässer oder in die Kanalisation 

und vPvB-Beurteilung

12.6 Andere schädliche Wirkungen 

 

weiteren relevanten Informationen verfügbar.

13. Hinweise zur Entsorgung

 

Restmengen und nicht wieder verwertbare Lösungen einem anerkannten Entsorgungsunternehmen 
zuführen. Diese Produkte sind in einem brennbaren Lösungsmittel zu 
und in einer Verbrennungsanlage für Chemikalien (mit Nachbrenner und Abluftwäscher) zu verbrennen.  

Wie ungebrauchtes Produkt entsorgen.  

 

14. Angaben zum Transport

 

Versandbezeichnung 

14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender 

ften (Kapitel3.3 ADR)

  

Versandbezeichnung 

14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender 

   
Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

   
Wassergefährdungsklasse 1 (Listeneinstufung): schwach wasserg
Nicht unverdünnt bzw. in größeren Mengen in das Grundwasser, in Gewässer oder in die Kanalisation 

Beurteilung

 

weiteren relevanten Informationen verfügbar.

 

Restmengen und nicht wieder verwertbare Lösungen einem anerkannten Entsorgungsunternehmen 
zuführen. Diese Produkte sind in einem brennbaren Lösungsmittel zu 
und in einer Verbrennungsanlage für Chemikalien (mit Nachbrenner und Abluftwäscher) zu verbrennen.  

Versandbezeichnung 

 

14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender 

Versandbezeichnung 

 

14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender 

Sicherheitsdatenblatt

 
gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

 
Wassergefährdungsklasse 1 (Listeneinstufung): schwach wassergefährdend
Nicht unverdünnt bzw. in größeren Mengen in das Grundwasser, in Gewässer oder in die Kanalisation 

Restmengen und nicht wieder verwertbare Lösungen einem anerkannten Entsorgungsunternehmen 
zuführen. Diese Produkte sind in einem brennbaren Lösungsmittel zu lösen oder mit diesem zu mischen 
und in einer Verbrennungsanlage für Chemikalien (mit Nachbrenner und Abluftwäscher) zu verbrennen.  

-- 

-- 

-- 
-- 
-- 

14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender 

 

-- 

-- 
-- 
-- 
-- 

-- 

-- 

-- 
-- 
-- 

14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender 

 

-- 

-- 

 
gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

 
efährdend

 

Nicht unverdünnt bzw. in größeren Mengen in das Grundwasser, in Gewässer oder in die Kanalisation 

Restmengen und nicht wieder verwertbare Lösungen einem anerkannten Entsorgungsunternehmen 
lösen oder mit diesem zu mischen 

und in einer Verbrennungsanlage für Chemikalien (mit Nachbrenner und Abluftwäscher) zu verbrennen.  

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

  

Nicht unverdünnt bzw. in größeren Mengen in das Grundwasser, in Gewässer oder in die Kanalisation 

Restmengen und nicht wieder verwertbare Lösungen einem anerkannten Entsorgungsunternehmen 
lösen oder mit diesem zu mischen 

und in einer Verbrennungsanlage für Chemikalien (mit Nachbrenner und Abluftwäscher) zu verbrennen.  
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Nicht unverdünnt bzw. in größeren Mengen in das Grundwasser, in Gewässer oder in die Kanalisation 

Restmengen und nicht wieder verwertbare Lösungen einem anerkannten Entsorgungsunternehmen 

 

lösen oder mit diesem zu mischen 

 

und in einer Verbrennungsanlage für Chemikalien (mit Nachbrenner und Abluftwäscher) zu verbrennen.  

 



   
14.2 Ordnungsgemäß UN

14.3 Klasse 
14.4 Verpackungsgruppe  
14.5 Umweltgefährdend 
14.6 Besondere 
EmS    

ABSCHNITT 
15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits
den Stoff oder das Gemisch

  

EU Vorschriften
Störfallverordnung

   

Beschäftigungsbeschränkungen

  

Nationale Vorschriften
Lagerklasse 
Wassergefährdungsklasse 
Merkblatt BG

 

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung 
Keine Daten verfügbar

   

ABSCHNITT 

  

Volltext der Gefahrenhinweise in Abschnitt 2 und 3
H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken
H318 Verursacht schwere Augenchäden

  

Schulungshinweise
Für angemessene Informationen, Anweisungen und Ausbildung der Verwen

 

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung 
von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.

 

Datenblatt ausstellender Bereich:
GATT-KOLLER G.m.b.H. 
Swarovskistr. 74
A-6067 Absam
Tel.: 0043

 
14.2 Ordnungsgemäß UN

14.3 Klasse 

 

14.4 Verpackungsgruppe  
14.5 Umweltgefährdend 
14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender 

ABSCHNITT 15. Vorschriften
15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits
den Stoff oder das Gemisch

Vorschriften

 

Störfallverordnung

   

Beschäftigungsbeschränkungen

 

Nationale Vorschriften
Lagerklasse 

 

Wassergefährdungsklasse 
Merkblatt BG-Chemie

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung 
Keine Daten verfügbar

ABSCHNITT 16. Sonstige Angaben

Volltext der Gefahrenhinweise in Abschnitt 2 und 3
H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken
H318 Verursacht schwere Augenchäden

Schulungshinweise

 

Für angemessene Informationen, Anweisungen und Ausbildung der Verwen

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung 
von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.

Datenblatt ausstellender Bereich:
KOLLER G.m.b.H. 

warovskistr. 74

 

6067 Absam

 

Tel.: 0043-5223/44216

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

 
14.2 Ordnungsgemäß UN-Versandbezeichnung 

14.4 Verpackungsgruppe  

 

14.5 Umweltgefährdend 

 

Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender 

15. Vorschriften

 

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits
den Stoff oder das Gemisch

       

Beschäftigungsbeschränkungen

  

Nationale Vorschriften

  

Wassergefährdungsklasse 

  

Chemie

   

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung 
Keine Daten verfügbar. 

16. Sonstige Angaben

Volltext der Gefahrenhinweise in Abschnitt 2 und 3
H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken
H318 Verursacht schwere Augenchäden

 

Für angemessene Informationen, Anweisungen und Ausbildung der Verwen

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung 
von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.

Datenblatt ausstellender Bereich:
KOLLER G.m.b.H. 

 

5223/44216

  

Fax: 0043

Sicherheitsdatenblatt
gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

 
Versandbezeichnung 

Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender 

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits

           

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung 

 

16. Sonstige Angaben

 

Volltext der Gefahrenhinweise in Abschnitt 2 und 3
H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken
H318 Verursacht schwere Augenchäden

 

Für angemessene Informationen, Anweisungen und Ausbildung der Verwen

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung 
von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.

Datenblatt ausstellender Bereich:

 

Fax: 0043-5223/43216

   
Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

   
Versandbezeichnung 

 

Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender 

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für 

 

96/82EC 

 

Richtlinie 96/82/EG trifft nicht zu

  

Beschäftigungsbeschränkungen nach den  
Jugendarbeitsschutzbestimmungen (94/33/EG) beachten. 

  

Beschäftigungsbeschränkungen nach der 
Mutterschutzlinienverordnung (EG 92/85/EWG
werdende oder stillende Mütter beachten.
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WGK 1 schwach wassergefährdend 

 

M050 Tätigkeiten mit Gefahrstoffen  

Volltext der Gefahrenhinweise in Abschnitt 2 und 3

 

H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken

 

Für angemessene Informationen, Anweisungen und Ausbildung der Verwen

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung 
von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.

5223/43216

 
Sicherheitsdatenblatt

 
gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

 
-- 

-- 
-- 
-- 

Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender 

 

-- 
-- 

und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für 

Richtlinie 96/82/EG trifft nicht zu

Beschäftigungsbeschränkungen nach den  
Jugendarbeitsschutzbestimmungen (94/33/EG) beachten. 
Beschäftigungsbeschränkungen nach der 
Mutterschutzlinienverordnung (EG 92/85/EWG

nde oder stillende Mütter beachten.

WGK 1 schwach wassergefährdend 
M050 Tätigkeiten mit Gefahrstoffen  

Für angemessene Informationen, Anweisungen und Ausbildung der Verwen

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung 
von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.

 
gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

 

und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für 

Richtlinie 96/82/EG trifft nicht zu

 

Beschäftigungsbeschränkungen nach den  
Jugendarbeitsschutzbestimmungen (94/33/EG) beachten. 
Beschäftigungsbeschränkungen nach der 
Mutterschutzlinienverordnung (EG 92/85/EWG

nde oder stillende Mütter beachten.
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